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Satzung  
der Stadt Sendenhorst 

über die Bildung der beitragsrechtlichen Abrechnungseinheit „Martiniring“ 
vom 06.11.2015 

 
 
 
 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) - und der §§ 2 und 8 des  
Kommunalabgabengesetzes Nordrhein-Westfalen  (KAG NW) - in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712) - hat der Rat der Stadt Sendenhorst in seiner 
Sitzung am 05.11.2015 in Ergänzung der Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Sendenhorst  
vom 28.05.2010 folgende Satzung beschlossen: 
 

 
§ 1 

 
Der beitragsfähige Aufwand für die einzelnen selbständigen Anlagen des Martiniringes, wel-
che für die erschlossenen Grundstücke eine Einheit bilden, wird insgesamt ermittelt und auf 
die durch sie erschlossenen Grundstücke verteilt. Die die Abrechnungseinheit bildenden An-
lagen und die von ihr bevorteilten Grundstücke sind in dem als Anlage beigefügten (einen Be-
standteil dieser Satzung bildenden) Übersichtsplan kenntlich gemacht. 
 
 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 



Satzung beitragsrechtlichen Abrechnungseinheit „Martiniring“ SAbrechMartiniring 243 
 

Stand: November 2015 

2 

Anlage  
 

 
zur Satzung der Stadt Sendenhorst über die Bildung der beitragsrechtlichen Abrechnungs-
einheit Martiniring 
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